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Index

L65000 Jagd Wild

L65006 Jagd Wild Steiermark

10/07 Verwaltungsgerichtshof

41/01 Sicherheitsrecht

Norm

JagdG Stmk 1986 §41 Abs1 lite;

JagdG Stmk 1986 §42;

JagdRallg;

SPG 1991 §20;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Bei dem Entziehungstatbestand des § 42 iVm § 41 Abs 1 lit e Stmk JagdG kommt es nicht auf die "Verlässlichkeit" des

Betre:enden an, sondern dass dieser - neben der Gefahr des unvorsichtigen Führens einer Schusswa:e - nur bei einer

Gefährdung der ö:entlichen Sicherheit verwirklicht ist. Die belangte Behörde hätte sich daher mit der Frage

auseinander zu setzen gehabt, ob aus dem Verhalten des Bf die Gefahr einer künftigen gefährlichen Verwendung einer

Wa:e, die zu einer Gefährdung der ö:entlichen Sicherheit (zu diesem Begri: vgl etwa § 20 Sicherheitspolizeigesetz)

führen kann, abzuleiten war.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete Jagdkarte Entzug
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